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Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

19/05 Menschenrechte

41/02 Asylrecht

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AsylG 2005 §55

BFA-VG 2014 §9 Abs1

BFA-VG 2014 §9 Abs2

BFA-VG 2014 §9 Abs2 Z5

FrPolG 2005 §52 Abs3

MRK Art8

VwGG §42 Abs2 Z1

Rechtssatz

Der Umstand, ob sich Kinder in einem anpassungsfähigen Alter be>nden, ist relevant für die Interessenabwägung bzw.

das dabei zu berücksichtigende Kindeswohl (vgl. VwGH 13.11.2018, Ra 2018/21/0205). Dies führt aber nicht dazu, dass

bei einem mehr als zehn Jahre dauernden Inlandsaufenthalt und einem Vorliegen maßgeblicher

integrationsbegründender Umstände die noch gegebene Anpassungsfähigkeit der Kinder die Aufenthaltsdauer

entscheidungserheblich relativieren bzw. das öDentliche Interesse an einer Aufenthaltsbeendigung verstärken würde.

Der Umstand der Anpassungsfähigkeit spielt allerdings auch bei der Beurteilung eine Rolle, ob Minderjährige einen

EingriD in ihr Privatleben durch eine gemeinsame Ausreise mit dem Obsorgeberechtigten hinzunehmen haben, weil

dem öDentlichen Interesse an der Aufenthaltsbeendigung des Obsorgeberechtigten eine überragende Bedeutung

zukommt (vgl. VwGH 7.3.2019, Ra 2019/21/0044).
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